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Bundesverfassungsgericht: OLG Köln darf im Woelki-Prozess Geheimhaltung 
verlangen

Die 1.Kammer des Ersten 
Senats des Bundesverfas-
sungsgerichts in Karlsru-
he hat die Verfassungsbe-
schwerde der BILD-Zeitung 
wegen Unzulässigkeit nicht 
zur Entscheidung ange-
nommen (Beschluss vom 
10. Nov. 2023 – Az.: 1 BvR 
2036/23). Diese Beschwer-
de richtete sich gegen einen 
Beschluss des Oberlandes-
gerichts Köln, mit dem den 
dort anwesenden Journa-
listen beim Berufungsver-
fahren Woelki gegen Bild 
die Verpflichtung auferlegt 
wurde, über den Inhalt der 
Aussage des Zeugen und 
die Inhalte der Erörterung 

der Beweisaufnahme Still-
schweigen zu bewahren. 

Durch die auferlegte Ge-
heimhaltungspflicht sahen 
sich Bild und die Journa-
listen in ihrer Pressefreiheit 
verletzt. Nach Einschätzung 
des OLG Kölns war das 
Schutz-Interesse des Zeugen 
an seiner Anonymität höher 
zu gewichten als das Inte-
resse der Presse an einer Be-
richterstattung. Dieser OLG-
Einschätzung hat sich die 1. 
Kammer des Ersten Senats 
des Bundesverfassungsge-
richts im Wesentlichen ange-
schlossen. (ps)

Bundesverwaltungsgericht: Presse-Ausweise gibt es nur für hauptberufliche 
Journalisten 

Das Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig hat ent-
scheiden, dass ein Unterneh-
men, das Dienstleistungen 
für Journalisten anbietet, 
nicht die Gleichstellung der 
von ihm ausgestellten Pres-
seausweise mit dem bundes-
einheitlichen Presseausweis 
beanspruchen kann (Urteil 
vom 23. Nov. 2023 – Az.: 
BVerWG 10 C 2.23). 

Geklagt hatte eine Aktien-
gesellschaft, die für ihre 
Kunden - mehrheitlich ne-
benberuflich tätige Fach-

journalisten - u. a. Pres-
seausweise ausstellt. Sie ist 
nicht als ausgabeberechtigt 
für bundeseinheitliche Pres-
seausweise anerkannt. Eine 
solche Anerkennung hatte 
die aufgrund einer Verein-
barung zwischen der Innen-
ministerkonferenz und dem 
Trägerverein des Deutschen 
Presserats e.V. hierfür ein-
gerichtete Ständige Kom-
mission verweigert, weil 
die Klägerin nicht die darin 
geforderte Voraussetzung 
erfülle, dass ihre Kunden 
hauptberuflich als Journa-

listen tätig sind. Der bun-
deseinheitliche Presseaus-
weis soll dem vereinfachten 
Nachweis der Pressezugehö-
rigkeit gegenüber Behörden 
dienen. Neben ihm bestehen 
auch andere Möglichkeiten, 
die Pressezugehörigkeit 
nachzuweisen, etwa durch 
Presseausweise nicht aner-
kannter Verbände oder durch 
Redaktionsschreiben.

Beim Verwaltungsgericht 
Berlin ist wegen der oben 
erwähnten Verweigerung 
ein Verfahren anhängig. Der 

Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts waren 
zwei Verfahren bei Vorin-
stanzen vorausgegangen, 
in denen die Ansinnen der 
Aktiengesellschaft ebenfalls 
abgelehnt worden waren. 
Dabei handelt es sich um 
das Verwaltungsgericht 
Düsseldorf (Urteil vom 19. 
Nov. 2018 – Az.: VG 1 K 
18527/17) und das Oberver-
waltungsgericht Münster 
(OVG 15 A 105/19). (ps)
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Die 23 neuen Titel
A
Allmen und das Geheimnis des Koi

C
Culture Cover

D
Der Unvergängliche erwacht – Der Weg des Waldläufers, 

Buch 15
Der Venedig-Krimi
Die Airport-Engel
Die Druidenkönigin – Der Weg des Waldläufers, Buch 16

E
Elektronische Kassenführung – auf den Punkt gebracht

G
Gegen das Schweigen.
Gegen das Schweigen. Gegen Antisemitismus.

H
Hinter deutschen Gittern
Hörportage

I
Immobilien in der Nachfolgeplanung – Immobilienvermö-

gen rechtssicher und effektiv übertragen

K
Klinikhelden – Azubis auf Station

L
Lenas Hof

M
Mensch Soldat - Unser Leben mit der Bundeswehr
Mission im Osten – Der Weg des Waldläufers, Buch 14

P
Pärchenabend
Praxis Nachhaltigkeit

R
RESET – Wie weit willst du gehen

S
So schmeckt Brandenburg
So schmeckt Thüringen

U
UN/DRESSED

W
Wie geht‘s weiter? Eine Familie muss sich entscheiden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Airport-Engel

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Dooop Entertainment GmbH, GF: Stefan Löwen, 
Siemensstraße 11, 84513 Töging am Inn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für die beiden Titel:

Gegen das Schweigen.
Gegen das Schweigen. Gegen Antisemitis-

mus.

und zwar in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Schriftarten und Zusätzen für Medien und For-
mate, insbesondere für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle Medien, 
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, einschließlich CD-ROM, CD-I, DVD 
und Bluray, ferner für elektronische und digitale Medien und Netzwerke 
einschließlich Online-Medien, Online- und Offline-Dienste sowie sonstige 
Mediendienstleistungen und Medienprodukte aller Art, für Domain-Be-
zeichnungen, Multimedia-Anwendungen, für Event-Merchandising sowie 
für Konzerte, Lesungen, Podiumsveranstaltungen, Ausstellungen, Messen, 
Kongresse und sonstige Veranstaltungen aller Art.

LICHTE Rechtsanwälte, 
Große Bleichen 21, 20354 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Praxis Nachhaltigkeit
Wirtschaft Umwelt Soziales Recht

in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und Kombination 
zur Verwendung in allen Medien.

ADVANT Beiten, 
Ganghoferstraße 33, 80339 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

So schmeckt Brandenburg
So schmeckt Thüringen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

KOMKAT, Kommunikationsgesellschaft „Sächsische 
Schweiz“ mbH, 
Am Sand 1c, 01665 Diera-Zehren

Unter Hinweis auf § 5 Ab. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Mission im Osten – Der Weg des Waldläu-
fers, Buch 14

Der Unvergängliche erwacht – Der Weg des 
Waldläufers, Buch 15

Die Druidenkönigin – Der Weg des Waldläu-
fers, Buch 16

In allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen und Titel-

kombinationen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, 

Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multimedia-An-

wendungen (Online- und Offline-Dienste).

Imke Brodersen, 
Pfinzstraße 12, 76337 Waldbronn

Gemäß § 5 III MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

Immobilien in der Nachfolgeplanung – 
 Immobilienvermögen rechtssicher und 

effektiv übertragen
Elektronische Kassenführung – auf den 

Punkt gebracht

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Abwandlungen, 

Kombinationen und Wortverbindungen für Computerprogramme, Handbü-

cher, Druckereierzeugnisse, Datenträger aller Art, elektronische und digi-

tale Medien, Netzwerke, CD-ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste 

sowie sonstige Medien.

DATEV eG, 
Paumgartnerstraße 6-14, 90429 Nürnberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Allmen und das Geheimnis des Koi
Der Venedig-Krimi

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, Ab-
kürzungen, Titelkombinationen, Darstellungsformen, graphischen Ge-
staltungen, Schreibweisen, insb. Groß- u. Kleinschreibung, Schriftarten, 
entsprechenden Untertiteln und mit allen Zusätzen für alle Werkarten 
und Medien (insb. Film, Fernsehen, Offline- und Online-Dienste (insb. In-
ternet), Bild-/Ton- und Datenträger aller Art, sowie sonstige audiovisuelle, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Merchandising, Veran-
staltungen.

UFA FICTION GmbH, 
Dianastraße 21, 14482 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Klinikhelden – Azubis auf Station
Hinter deutschen Gittern
Mensch Soldat - Unser Leben mit der Bun-

deswehr

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 
Brienner Straße 9, 80333 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Pärchenabend
RESET – Wie weit willst du gehen

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-

wandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 

Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-

nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 

DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Lenas Hof

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 

Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, 

Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale 

Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, CD-I, DVDs, Offline- 

und Online-Dienste und sonstige Online-Medien erfolgen.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Hörportage

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für 
alle Medien, insbesondere für Hörfunk, Fernsehen, Film, Podcasts, Social-
Media, audiovisuelle, elektronische und digitale Medien (Online- und 
Offline-Dienste) sowie Bild-, Ton- und andere Datenträger, aber auch für 
periodische Druckschriften, Bücher und andere Printmedien.

IRLE MOSER Rechtsanwälte PartG, 
Unter den Linden 32-34, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Wie geht‘s weiter? Eine Familie muss sich 
entscheiden

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbe-
sondere Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien.

SEO Entertainment GmbH, 
Münchner Straße 121, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Culture Cover

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen in allen Schreibweisen, 
Darstellungsformen und Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Ab-
wandlungen und Schriftarten für alle Medien, insbesondere für Fernsehen, 
Film, Hörfunk, Streaming Angebote und Mediatheken, Druckerzeugnisse, 
Bild-, Daten- und Tonträger, sowie elektronische und digitale Medien 
einschließlich Multimedia-Anwendungen, sowie für Veranstaltungen und 
Dienstleistungen aller Art.

Schulze Küster Müller Mueller Jangl Rechtsanwälte, 
Leopoldstraße 87, 80802 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

UN/DRESSED

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und grafischen Darstel-
lungen zur Verwendung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbe-
sondere Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien.

W&B Television GmbH, 
Taunusstraße 21, 80807 München
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